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Text 

Wirkungen der Einbringung 

§ 63. (1) Die mit der Einbringung gemäß § 62 verbundene Gesamtrechtsnachfolge tritt durch die 
Eintragung der Aktiengesellschaft oder der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch ein. Der Übergang im 
Weg der Gesamtrechtsnachfolge ist in das Firmenbuch einzutragen. Der Anmeldung zur Eintragung ist 
der Bescheid der FMA, mit dem die Einbringung genehmigt wurde, beizufügen. 

(2) Der Rechtsübergang im Weg der Gesamtrechtsnachfolge umfasst das gesamte zum eingebrachten 
Versicherungsbetrieb gehörende Vermögen und alle mit dem eingebrachten Versicherungsbetrieb 
verbundenen Rechte und Pflichten. Insbesondere gehen mit der Einbringung die Konzession zum Betrieb 
der Vertragsversicherung und die für den eingebrachten Versicherungsbetrieb erteilten Genehmigungen 
über. 

(3) Der einbringende Versicherungsverein bleibt bestehen. Sein Gegenstand ist auf die 
Vermögensverwaltung beschränkt. Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung durch die FMA. 
Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstands gilt nicht als hauptberufliche Tätigkeit gemäß § 120 Abs. 2 
Z 4. Der Vorstand hat aus mindestens zwei Personen zu bestehen und die Satzung hat jede 
Einzelvertretungsbefugnis, Einzelprokura oder Einzelhandlungsvollmacht für den gesamten 
Geschäftsbetrieb auszuschließen. § 37, § 38, § 40 Abs. 3, § 42, § 47 bis § 56, § 57 Abs. 1 Z 1, 3 und 4, 
Abs. 2, 3 und 5, § 58 Abs. 1, 2, 5 und 6, § 60, § 85 Abs. 3 bis 6, § 122 Abs. 1 Z 1 erster Satz, § 123 
Abs. 3, § 136 bis § 139, § 140 Abs. 5 und 6, § 144 bis § 148, § 149 Abs. 1 bis 3, § 155, § 246, § 248 
Abs. 2, 3 und 7 bis 9, § 260, § 263, § 264, § 272 Abs. 1, 4 und 5, § 274 Abs. 1 bis 7, § 275 Abs. 1 und 3, 
§ 276 und § 309 sind sinngemäß anzuwenden. § 287 ist nicht anzuwenden. 

(4) Die Mitgliedschaft beim Versicherungsverein ist an das Bestehen eines 
Versicherungsverhältnisses bei einer Aktiengesellschaft gebunden, in die der Versicherungsbetrieb 
eingebracht wurde. Der Abschluss eines Versicherungsvertrages bei der Aktiengesellschaft begründet die 
Mitgliedschaft beim Versicherungsverein, im Fall der Beteiligung mehrerer Vereine die Mitgliedschaft 
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bei allen Vereinen. Die Mitgliedschaft kann auch durch die Übernahme des Versicherungsbestandes eines 
anderen Versicherungsvereins oder einer Aktiengesellschaft, in die der Versicherungsbetrieb eines 
Versicherungsvereins gemäß § 62 eingebracht wurde, durch die Aktiengesellschaft begründet werden. 
Die Aktiengesellschaft darf, soweit dies in der Satzung ausdrücklich vorgesehen ist, 
Versicherungsverträge auch ohne Begründung einer Mitgliedschaft abschließen. 

(5) Sinkt der Anteil des Vereins an einer Aktiengesellschaft, in die er seinen Versicherungsbetrieb 
eingebracht hat, unter 26 vH der stimmberechtigten Aktien, so ist dies der FMA unverzüglich anzuzeigen. 
Die FMA hat 

 1. dem Verein aufzutragen, den gesetzmäßigen Zustand binnen angemessener Frist herzustellen; 

 2. im Wiederholungs- oder Fortsetzungsfall den Verein aufzulösen. Das oberste Organ des Vereins 
hat nach der Auflösung durch die FMA die Abwicklung gemäß § 58 vorzunehmen und einen 
Abwicklungsplan zu beschließen. Der Abwicklungsplan bedarf der Genehmigung durch die 
FMA. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Interessen der Mitglieder nicht ausreichend 
gewahrt sind. 

Der Verein ist nicht aufzulösen, wenn das oberste Organ des Vereins innerhalb der Frist die Umwandlung 
in eine Privatstiftung gemäß § 66 beschließt. In diesem Fall hat die FMA eine Frist für die Durchführung 
der Umwandlung festzusetzen. Haben mehrere Vereine ihren Versicherungsbetrieb in eine 
Aktiengesellschaft eingebracht, so ist, wenn die Summe ihrer Anteile unter 26 vH sinkt, bei all diesen 
Vereinen gemäß diesem Absatz vorzugehen. 

(6) Abs. 5 ist nicht anzuwenden, wenn die bei einer Aktiengesellschaft versicherten Mitglieder eine 
Abfindung in voller Höhe ihrer Rechte gemäß § 58 Abs. 5 erhalten und andere gemäß § 62 begründete 
Beteiligungen weiterhin in der Höhe von mindestens 26 vH bestehen. Die Festsetzung des 
Gesamtbetrages der Abfindung bedarf der Genehmigung durch die FMA. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn die Interessen der Mitglieder aus dem Mitgliedschaftsverhältnis nicht ausreichend 
gewahrt sind. 
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